
 

 

 

Pakt für Forschung und Innovation – Fortschreibung 2011 – 2015 

Die Regierungschefs des Bundes und der Länder haben im Juni 2005 mit dem Ziel, den 
Wissenschaftsstandort Deutschland nachhaltig zu stärken und seine internationale Wettbe-
werbsfähigkeit weiter zu verbessern, den Pakt für Forschung und Innovation sowie die 
Exzellenzinitiative zur Förderung von Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschu-
len beschlossen. 

In einem jährlichen Monitoring der zur Erreichung der Ziele des Paktes für Forschung und 
Innovation ergriffenen Maßnahmen haben Bund und Länder sowie die Wissenschaftsorgani-
sationen festgestellt, dass der Pakt für Forschung und Innovation und die Exzellenzinitiative 
einen Strukturwandel in der Wissenschaftslandschaft angestoßen haben, der sich nur 
längerfristig vollziehen kann. Zu seiner Unterstützung ist eine Fortsetzung und Weiterent-
wicklung der begonnenen strategischen Maßnahmen notwendig.  

 

I. 

Bund und Länder wollen im Einvernehmen mit den Wissenschaftsorganisationen in diesem 
Zusammenhang die nachstehend aufgeführten forschungspolitischen Ziele erreichen.  

1. Das Wissenschaftssystem dynamisch entwickeln 

Neue Forschungsgebiete und Innovationsfelder sollen frühzeitig identifiziert und strukturell 
erschlossen werden; hierzu sind systematische Suchprozesse und das Aufgreifen neuer, 
auch risikoreicher Forschungsthemen erforderlich. Die Wissenschaftsorganisationen sollen 
ihre Portofolio- oder Themenfindungsprozesse wie auch organisationsübergreifende 
Prozesse hierfür ausbauen und das schnelle Aufgreifen neuer Themen unterstützen.  

Die Forschungsorganisationen sollen ihre jeweiligen internen Prozesse zur Erschließung 
neuer Forschungsfelder weiterentwickeln, verstärken und systematisieren. Bund und Länder 
erwarten von ihnen, dass sie die internen strategischen Prozesse organisationsübergreifend 
vernetzen und den forschungsstrategischen Dialog der Akteure des Wissenschaftssystems 
auch über Organisationsgrenzen hinweg und unter Einbeziehung der Wirtschaft intensivieren 
und ihre forschungsstrategischen Entscheidungen transparenter machen. Die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft soll ihre Förderformen so weiterentwickeln, dass sie das Etablieren 
innovativer Forschungsfelder mit Hilfe eines darauf gezielt ausgerichteten Programmange-
bots unterstützen und dass sie in besonderer Weise erlauben, Interdisziplinarität und 
Projekte mit hohem Risiko zu fördern. 

Ein zentrales Element zur Sicherung der Qualität wissenschaftlicher Leistungen und der 
Effizienz des Wissenschaftssystems ist der Wettbewerb um Ressourcen. Die Forschungsor-
ganisationen sollen ihre Instrumente des organisationsinternen Wettbewerbs kontinuierlich 
weiterentwickeln und effizient ausgestalten; Bund und Länder erwarten von ihnen, dass sie 
zugunsten übergeordneter strategischer Anliegen auch finanziell Prioritäten setzen. Auch am 
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organisationsübergreifende Wettbewerb sollen sie sich mit dem Ziel der Leistungssteigerung 
des Wissenschaftssystems verstärkt beteiligen. 

Zur Entwicklung, zum Bau und Ausbau und zum Betrieb der zum Teil international einzigarti-
gen Forschungsinfrastrukturen ist auch künftig ein starkes Engagement der Forschungsor-
ganisationen erforderlich, um  die internationale Wettbewerbsfähigkeit und die Einbindung in 
die internationale Forschung zu stärken. 

2. Die Vernetzung im Wissenschaftssystem leistungssteigernd und dynamisch 
gestalten 

Die Vielfalt des deutschen Wissenschaftssystems ist Teil seiner Stärke; Arbeitsteilung im 
Wissenschaftssystem erfordert jedoch auch Kooperation der spezialisierten Akteure. Bund 
und Länder sehen über die Vielzahl und Vielfalt bestehender und sich entwickelnder 
Kooperationen der Forschungseinrichtungen untereinander und mit Hochschulen hinaus 
erhebliches Potenzial, das es auszuschöpfen gilt. Dies schließt auch die Entwicklung neuer 
Formen institutioneller Vernetzung ein. Die Forschungsorganisationen sollen mit diesem Ziel 
die Kooperation untereinander und vor allem mit Hochschulen quantitativ und qualitativ 
ausbauen. Sie sollen dabei auch neue Formen forschungsthemenbezogener Kooperation 
entwickeln, die auch zu neuartigen institutionellen Modellen führen können und die damit 
auch auf eine Verminderung der Segmentierung der Wissenschaftslandschaft hinwirken. Die 
Forschungsorganisationen sollen neue Kooperationen auch dafür nutzen, sich verstärkt am 
nationalen und internationalen organisationsübergreifenden Wettbewerb zu beteiligen. 

3. Neue Strategien der internationalen Zusammenarbeit entwickeln und umsetzen 

Die Forschungsorganisationen sollen ihre Internationalisierungsstrategien in Hinblick auf 
ihren Beitrag zur Leistungssteigerung der jeweiligen Einrichtung kontinuierlich überprüfen 
und weiterentwickeln.  

Die Internationalisierungsstrategien sollen zum einen das Ziel haben, sich in geeigneten 
Forschungsfeldern international zu platzieren, und zum anderen die notwendige internationa-
le Unterstützung für den Ausbau von Forschungskapazitäten zu nutzen. Dazu sollen sie 
internationale Kooperationen zu bedeutenden Forschungsthemen eingehen, sich Zugang zu 
natürlichen Ressourcen verschaffen und sich aktiv an den Wissensströmen der Welt 
beteiligen, um damit einen Mehrwert für den Wissenschaftsstandort Deutschland herbeizu-
führen. Sie sollen Kooperationen mit exzellenten internationalen Hochschulen und For-
schungseinrichtungen und mit strategisch relevanten Ländern ausbauen und den europäi-
schen Forschungsraum aktiv mitgestalten. 

Unter Berücksichtigung der Fortentwicklung der Forschung in der Welt müssen die For-
schungsorganisationen Prioritäten setzen und dabei einbeziehen, ob und inwieweit die Ziele 
erreicht wurden oder in angemessener Zeit erreicht werden können.  

4. Nachhaltige Partnerschaften zwischen Wissenschaft und Wirtschaft etablieren 

Die Wissenschaftsorganisationen sollen auf der Grundlage von spezifischen Gesamtstrate-
gien zum Wissens- und Technologietransfer die Zusammenarbeit von Wissenschaft und 
Wirtschaft und den Technologietransfer zum beiderseitigen Nutzen ausbauen. Dabei sollen 
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sie Methoden des Technologietransfers weiter verbessern und den Transfer beschleunigen. 
Sie sollen zusätzliche effektive, langfristig und strategisch angelegte Forschungskooperatio-
nen mit der Wirtschaft einschließlich institutioneller Kooperationen eingehen und neue 
Formen der Kooperation entwickeln.  

Ziel ist es, die Lücke zwischen Grundlagen- und Anwendungsforschung auf der einen und 
Markteinführung auf der anderen Seite zu schließen und die Ergebnisse der Grundlagenfor-
schung rascher als bisher in innovative Produkte, Wertschöpfungsketten und hochwertige, 
zukunftssichere Arbeitsplätze umzusetzen. Dabei müssen die Prüfung der industriellen 
Anwendbarkeit von wissenschaftlichen Ergebnissen und erste Schritte einer Produktentwick-
lung größeres Gewicht erhalten.  

5. Die Besten dauerhaft für die deutsche Wissenschaft gewinnen 

Bund und Länder wollen die Wissenschaftsorganisationen nach Möglichkeit weiterhin dabei 
unterstützen, angesichts der nationalen wie internationalen Konkurrenz das zur Erfüllung 
ihrer jeweiligen Mission auf höchster Leistungsstufe erforderliche Personal zu gewinnen und 
zu halten.  

Die Wissenschaftsorganisationen sollen zusätzliche Anstrengungen bei der Gestaltung der 
Arbeitsbedingungen unternehmen, um exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
zu gewinnen oder zu halten. 

Zur Gewinnung der Besten und zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sollen 
die Wissenschaftsorganisationen die Kooperation untereinander und mit Hochschulen weiter 
ausbauen. Sie sollen die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses vor dem 
Hintergrund der demografischen Entwicklung und der sich verschärfenden internationalen 
Konkurrenzsituation weiterentwickeln. Dabei sollen sie auch spezifische Angebote an den 
wissenschaftlichen Nachwuchs aus dem Ausland richten, um in Hinblick auf das angestrebte 
Wachstum an Forschungsaktivitäten in hinreichendem Umfange talentierten und gut 
qualifizierten Nachwuchs zu gewinnen. 

Die Wissenschaftsorganisationen sollen weitere Elemente entwickeln, die eine frühzeitige 
Heranführung an Wissenschaft und Forschung sowie eine frühe Entdeckung, kontinuierliche 
Förderung und frühzeitige Einbindung junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in 
Forschungszusammenhänge bewirken. 

Die Wissenschaftsorganisationen sollen Gesamtkonzepte zur umfassenden Nutzung des 
wissenschaftlichen Potenzials von Frauen etablieren. Sie sollen signifikante Änderungen in 
der quantitativen Repräsentanz von Frauen insbesondere in anspruchsvollen Positionen des 
Wissenschaftssystems realisieren. Bund und Länder erwarten von ihnen, dass sie – wo noch 
nicht geschehen – in einem ersten Schritt ein System aktiver Rekrutierungsbemühungen und 
Zielquoten etablieren und weiter über Verfahren, Anreize, spezifische Fördermaßnahmen 
sowie auch über Sanktionen nachdenken. 

Die Wissenschaftsorganisationen sollen sich angemessen an der beruflichen Ausbildung 
beteiligen und sich dabei an der nach dem Berufsausbildungssicherungsgesetzentwurf 
notwendigen Ausbildungsquote orientieren. 
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Die Wissenschaftsorganisationen sollen Überlegungen anstellen, wie man das wissenschaft-
liche und technische Potenzial älterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zeiten von 
Fachkräftemangel sichert. 

 

II. 

Die Wissenschaft soll für den gesellschaftlichen Diskurs Impulse setzen und fachlich 
fundierten Rat geben. Bund und Länder erwarten, dass die von der Wissenschaft erzielten 
Ergebnisse in anwendungsbezogener und in Grundlagenforschung langfristig die Zukunfts-
sicherung, die Beantwortung drängender gesellschaftlicher Fragen sowie die Generierung 
von wirtschaftlichem Wohlstand nachhaltig unterstützen. 

Bund und Länder wollen den im weltweiten Wettbewerb stehenden Wissenschaftsorganisa-
tionen hierfür konkurrenzfähige Rahmenbedingungen gewährleisten. Dazu gehören 
hinreichende Autonomie und Flexibilität im Haushalts- und Personalwesen sowie im Bau-, 
Vergabe- und Beteiligungsrecht. Bund und Länder überprüfen kontinuierlich, ob und welche 
Änderungen erforderlich sind. 

Bund und Länder bemühen sich im Rahmen des ihnen Möglichen darum, den Wissen-
schaftsorganisationen die erforderliche finanzielle Planungssicherheit zu gewähren.  

Die Wissenschaftsorganisationen werden auf der Grundlage dieser finanziellen Planungs-
sicherheit ihre erfolgreichen Forschungs- und Forschungsförderungsaktivitäten zwecks 
Erreichung der gemeinsamen forschungspolitischen Ziele fortsetzen und dazu die in 
gesonderten Erklärungen darzulegenden Maßnahmen ergreifen. Sie werden ein wissen-
schaftsadäquates Controlling durchführen und der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz 
jährlich nach von Bund und Ländern definierten Parametern den Fortschritt transparent 
machen. 


